
trollratsgesetze24 strafrechtliche, strafpro
zessuale und gerichtsorganisatorische Be
stimmungen des faschistischen Unrechts auf.

Für die demokratische Erneuerung der 
Strafverfahrenspraxis war die Kontrollrats- 
Proklamation Nr. 3 richtungweisend. Sie 
bestimmte unter Abschnitt I die Gleichheit 
aller Personen vor dem Gesetz und verkün
dete in Abschnitt II Ziffer 4: „In jedem 
Strafverfahren müssen dem Angeklagten die 
folgenden Rechte zustehen, wie sie die de
mokratische Rechtsauffassung anerkennt : 
Unverzügliches und öffentliches Gerichts
verfahren, Bekanntgabe von Grundlage und 
Art der Anklage, Gegenüberstellung mit den 
Belastungszeugen, gerichtliche Vorladung 
von Entlastungszeugen und Hinzuziehung 
eines Verteidigers."25

Unter diesen Gesichtspunkten hatten die 
Strafverfolgungsorgane die strafprozessua
len Bestimmungen — soweit* sie nicht schon 
ausdrücklich aufgehoben worden waren — 
daraufhin zu überprüfen, ob sie frei von 
faschistischem Ungeist waren und weiter 
angewandt werden konnten.

Damals forderten die KPD und später 
die SED noch keine sofortige Neukodifika
tion des Strafprozeßrechts, weil die im re
volutionären Fluß befindliche gesellschaft
liche Entwicklung, das Fehlen von darauf 
beruhenden Erkenntnissen der Strafprozeß
rechtstheorie sowie das Nichtvorhandensein 
eines entwickelten demokratischen Rechts
bewußtseins bei der Mehrheit der Bürger 
dagegen sprachen.26 Nach Beseitigung aller 
faschistischen Bestimmungen war die An
wendung der Strafprozeßordnung möglich. 
Der abstrakt gehaltene Wortlaut dieses 
Gesetzes ließ es zu, daß die demokratischen 
Justizkader die Normen zur Festigung 
der antifaschistisch-demokratischen Verhält
nisse anwandten. Die politischen Haupt
aufgaben dieser Zeit waren die völlige Ent
machtung der Faschisten, die Demokrati
sierung und der Schutz des Neuaufbaus ge
gen alle Feinde der Demokratie. Nur soweit 
zu deren Erfüllung unaufschiebbare Ver
änderungen des Strafprozeßrechts notwen
dig waren, wurden während der antifa
schistisch-demokratischen Periode gesetz
liche Neuregelungen getroffen.

Von hervorragender politischer Bedeu
tung für die Entwicklung der antifa

schistisch-demokratischen Ordnung war der 
am 16. August 1947 von der SMAD erlas
sene Befehl Nr. 201,27 Personen, die der von 
den Hitlerfaschisten begangenen Verbrechen 
schuldig waren, sollten gerichtlich zur Ver
antwortung gezogen werden. Nominelle Na
zis, die fähig waren, mit der faschistischen 
Ideologie zu brechen, sollten die Möglich
keit erhalten, zusammen mit den demokra
tischen Schichten des Volkes an den allge
meinen Bemühungen zur Errichtung eines 
friedliebenden, demokratischen Deutschland 
teilzunehmen. Mit der Aburteilung der 
Naziaktivisten und der Einbeziehung der 
nur nominellen Mitglieder der Nazipartei 
in den demokratischen Aufbau galt es, jeg
liche Überreste der faschistischen, milita
ristischen Reaktion zu zerschlagen.

Zur Aburteilung der Hauptverbrecher 
waren die (eigens dafür geschaffenen) 
großen Strafkammern beim Landgericht mit 
zwei Berufsrichtern und drei Schöffen, zur 
Aburteilung der übrigen faschistischen Ver
brecher die (eigens dafür geschaffenen) klei
nen Strafkammern beim Landgericht mit 
einem Berufsrichter und zwei Schöffen zu 
besetzen.28 Vorwiegend Mitglieder der Ver
einigung der Verfolgten des Naziregimes,

setze vom 29. 9. 1945", in: Um ein anti
faschistisch-demokratisches Deutschland, 
a. a. O., S. 161 f.; „Befehl Nr. 40 des Ober
sten Chefs der Sowjetischen Militäradmini
stration über die Aufhebung von strafgesetz
lichen Bestimmungen vom 2. 2. 1946", in: 
Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland, Heft 2, 
Berlin 1946, S. 11 ff.

24 Vgl. Kontrollratsgesetz Nr. 1 über die Auf
hebung von Nazi-Gesetzen vom 20. 9. 1945, 
Amtsblatt des Kontrollrates Nr. l, S. 6 ff. ; 
Kontrollratsgesetz Nr. 11 über die Aufhebung 
einzelner Bestimmungen des deutschen 
Strafrechts vom 30. 1. 1946, Amtsblatt des 
Kontrollrates in Deutschland, Nr. 3, S. 55 ff.

25 Amtsblatt des Kontrollrates in Deutschland, 
Nr. 1, S. 22.

26 Vgl>„Der Entwicklungsprozeß zum sozialisti
schen Strafrecht in der DDR", Staat und 
Recht, 1969/7, S. 1114 f.

27 Vgl. „Befehl Nr. 201 des Obersten Chefs der 
Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland über die Anwendung der Kon- 
trollratsdirektiven Nr. 24 und Nr. 38 über 
die Entnazifizierung vom 16. 8. 1947", in: 
Um ein antifaschistisch-demokratisches 
Deutschland, a. a. O., S. 489 ff.

28 Vgl. Ausführungsbestimmungen Nr. 3 vom 
21. 8. 1947 zum Befehl des Obersten Chefs
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